
C. Marx (Hrsg.): Bilder nach dem Sturm 2009-4-214

Marx, Christoph: Bilder nach dem Sturm. Wahr-
heitskommissionen und historische Identitätsstif-
tung zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Müns-
ter: LIT Verlag 2007. ISBN: 978-3-8258-0767-2;
208 S.

Rezensiert von: Christian P. Gudehus, Center
For Interdisciplinary Memory Research, Kul-
turwissenschaftliches Institut Essen

Dieses vom Essener Historiker Christoph
Marx herausgegebene und eingeleitete Buch
kreist um die Frage, ob vergangene staatliche
Verbrechen zum Wohle eines Gemeinwesens
– es geht jeweils um Nationalstaaten – lieber
vergessen oder erinnert werden sollten. The-
matisch geht es um Wahrheitskommissionen,
Geschichtspolitik und die Rolle bzw. Aufga-
be der Historikerzunft in dieser Gemengela-
ge. Was also stabilisiert Gesellschaften: Am-
nestien, Vergebung oder eher die Bestrafung
von Tätern? Und: welche Art von National-
geschichte kann oder soll überhaupt noch ge-
schrieben werden. Gestellt wird insbesondere
die erste Frage explizit nicht, es ist auch an-
zunehmen, dass die Autoren und die Auto-
rin klar für eine möglichst weitgehende Re-
konstruktion des Geschehens plädieren wür-
den. Dennoch durchzieht das Verhältnis von
Vergessen und Erinnern, Vergeben und Stra-
fen sämtliche Artikel.

Gewohnt präzise legt Lutz Niethammer
auf gerade 20 Seiten eine sehr kenntnisrei-
che und mit reichlich Literaturangaben ver-
sehene Historisierung des Phänomens Wahr-
heitskommissionen seit, man höre und stau-
ne, 1974 bis zur Drucklegung des Buches im
Jahre 2007 vor. Wahrheitskommissionen kom-
men, so Niethammer, dann ins Spiel der Be-
arbeitung einer von Gewalt geprägten Ver-
gangenheit, wenn befürchtet wird, dass stär-
kere Maßnahmen möglicherweise den oft ge-
rade erreichten Fortschritt gefährden könn-
ten. Sie sind somit die weiche Alternative zur
Justiz, „ein sozusagen aufklärender Schau-
prozess ohne Urteil oder gar dessen Vollstre-
ckung“ (S. 27). Die Anerkennung, dass es Ver-
brechen, Opfer und Täter gab, ersetzt nicht
selten die Strafe. Niethammer spricht gar von
einer Substitution von Justiz durch Geschich-
te. Entsprechend begrüßt er als Gegenbewe-
gung den Gerichtshof in Den Haag, ohne da-

bei jedoch zu vergessen, auf ein zentrales Pro-
blem dieser Art von Justiz hinzuweisen: Sie
gilt nicht für die jeweiligen Sieger der Ge-
schichte, wie aktuell den USA und China.

Das schon von Niethammer angesprochene
Verhältnis von Recht und historischen Kom-
missionen stellt Anika Oettler in den Mit-
telpunkt ihres Beitrags. Am Beispiel Argen-
tiniens und Guatemalas beschreibt sie histo-
rische Rekonstruktion, Strafverfolgung und
Entschädigung als drei durchaus nicht par-
allel verlaufende Prozesse der Aufarbeitung
einer Vergangenheit. Oettler erläutert unge-
mein kenntnisreich, wie komplex das Geflecht
von Faktoren ist, die den Verlauf und die
Geschwindigkeit dieser Prozesse regulieren.
Zentral, wie auch in anderen Ländern, ist das
Verhalten der Machteliten. So kann die Ver-
hinderung der Aufarbeitung ebenso wie ihre
Promotion politisches Kampfmittel sein. Be-
deutsam sind, das ist sicher erfreulich für un-
sere Zunft, aber auch Publikationen, in deren
Folge sich Dynamiken entfalten, die schein-
bar stillgelegte Prozesse wieder in Gang set-
zen. Betrachtet man nur diese beiden Aspek-
te wird deutlich, dass es tatsächlich auf ein-
zelne Personen bzw. Gruppen ankommt, de-
ren Handeln unter bestimmten gesellschaftli-
chen Bedingungen zu stärkeren Verschiebun-
gen im Umgang mit der Vergangenheit führen
können.

Christoph Marx weist in seiner Analyse
rund um die Wahrheitskommission in Süd-
afrika zunächst auf eine Reihe struktureller
Schwächen hin, die zur Folge hatten, dass
nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was tat-
sächlich geschah, öffentlich zum Thema wur-
de. Zentral ist wohl die mangelnde Strafver-
folgung jener, die nicht vor der Kommission
aussagten. Wohl noch wichtiger für die Fra-
ge des Verhältnisses von Wahrheit, Gerechtig-
keit und nationaler Stabilität ist aber die en-
ge Verbindung von Rekonstruktion der Ver-
gangenheit und Konstruktion einer Zukunft
(nation building) gewesen. So wurde im Kon-
text der Kommissionsarbeit eine eben in diese
Richtung gehende Erzählung etabliert. „Eine
solche Indienstnahme der Vergangenheit für
die Gestaltung der Zukunft konnte der Ge-
fahr nicht entgehen, einen neuen fundieren-
den Mythos eines Nachapartheid-Südafrikas
hervorzubringen.“ (S. 100) Hier wird erneut
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deutlich, wie die Bedürfnisse der Gegenwart
von fundamentaler Bedeutung für die Rekon-
struktion einer Vergangenheit sind. Bemer-
kenswert, aber auch folgerichtig, ist die Re-
lativierung des Wahrheitsbegriffs im Bericht
der Kommission, in dem der „faktenbezoge-
nen Wahrheit subjektive Formen von Über-
zeugung, Gewissheit oder Erfahrung zur Sei-
te“ gestellt worden sind (S. 84). Neben der Er-
mittlung dessen, was geschah, wird ebenso
gewürdigt, wie das Geschehen von den Op-
fern erlebt worden ist. Ihre Aussagen muss-
ten nicht dem juristischen Wahrheitsbegriff
entsprechen. Vielmehr ging es darum, sie als
Subjekte der Geschichte, deren Opfer sie wa-
ren, wieder einzusetzen. Ihr Erleben gilt als
wahr, selbst wenn etwa angegebener Ort und
Zeit objektiv falsch waren. Aber nicht nur gibt
es unterschiedliche Wahrheiten, auch die Auf-
fassungen davon, was Voraussetzungen von
Versöhnung sind, variieren. Marx weist zu
Recht darauf hin, dass für viele ehemals Ver-
folgte die Vorstellung von Vergebung gerade-
zu absurd ist und sie Gerechtigkeit auch mit
Strafe verbinden.

Barbara Dennerlein und Sonja Hegasy er-
zählen von dem zumindest in der europäi-
schen Öffentlichkeit weitgehend unbekann-
ten Fall Marokkos. Die dortige Kommission
wurde vom König schon eine Woche, nach-
dem er den Thron seines Vaters übernom-
men hatte, eingerichtet. Das mag plötzlich er-
scheinen, die Autorinnen jedoch ordnen diese
Maßnahme in eine Reihe von langsamen Ver-
änderungen in Richtung einer Demokratisie-
rung und Pluralisierung der marokkanischen
Gesellschaft ein. Diese Veränderung geschieht
in Übereinstimmung der meisten gesellschaft-
lichen Kräfte im Land – gewarnt durch das
Beispiel Algeriens, das von jahrelanger poli-
tischer Gewalt geprägt ist – eben schrittweise.
Ziel dieses Vorgehens ist keinesfalls etwa die
Konstruktion einer konsensuellen Lesart der
Vergangenheit. Vielmehr soll durch das regu-
lierte, kleinschrittige Vorgehen die Stabilität
des Staates gewährleistet werden. So ist es ge-
rade die Geschwindigkeit der Aufarbeitung,
die im Falle Marokkos als zentral für das Ver-
hältnis von Aufarbeitung und Stabilität wahr-
genommen wird.

Ewald Frie darf sich, zumindest meiner
Kenntnis nach, rühmen „fairly heavy drin-

king“ als Begriff in die wissenschaftliche Lite-
ratur eingebracht zu haben. Dieses „Saufen“,
anders kann man es wohl nicht nennen, unter-
schied die Angehörigen der Universität Can-
berra nach dem Zweiten Weltkrieg von ihren
insbesondere vom elitären englischen Uni-
versitätssystem geprägten Kollegen in Syd-
ney und Melbourne. Frie argumentiert, dass
sich in diesem Verhalten die Zugehörigkeit
zur australischen Arbeiterschaft manifestier-
te. Sein hervorragend geschriebener Beitrag
beschäftigt sich vor allem damit, wie australi-
sche Geschichte erstens mit der Zeit britische
und europäische in den Universitäten ablöste
und zweitens mit dem Problem, australische
Geschichte überhaupt zu schreiben. Hier nun
kommt die negative Geschichte des Konti-
nents ins Spiel. An der Rolle, die der Umgang
mit den Verbrechen an dessen Ureinwohnern
darin einnimmt und daran, wie deren ureige-
ne eigentlich vorgeschichtliche Geschichte in
eine wie auch immer geartete Form nationaler
Geschichtsschreibung zu integrieren sei, zeigt
sich, wie sehr eben diese Tätigkeit politischen
und ästhetischen Konjunkturen unterworfen
ist.

„Was heute wie ein Verzicht auf Erinne-
rung erscheinen mag, war der letztlich erfolg-
reiche Versuch, die explosive Wirkungsmacht
der Vergangenheit rhetorisch zu neutralisie-
ren.“ (S. 155) Das ist mehr oder weniger das
Fazit von Walther Berneckers Beitrag zu Spa-
nien in dem erneut das Leitthema des Bu-
ches aufscheint. Interessant ist die Betonung
der Parteipolitik. So entdeckten, laut Berne-
cker, die spanischen Sozialisten den Bereich
der Diktaturerinnerung als ein Erfolg verspre-
chendes Politikfeld. Leider sind die Analysen
in diesem insgesamt schwächsten Beitrag ei-
nes sonst sehr guten Buches, oft nicht son-
derlich tiefgehend. So etwa bleibt der Kon-
text, in dem sich das Thema nun plötzlich
nach weit mehr als 60 Jahren zur politischen
Mobilisierung eignet, weitgehend ungeklärt.
Auch zeigt die formelhaft erscheinende Ver-
wendung eines Begriffes wie Trauma, dass
Bernecker zwar ein Experte für Spanien, je-
doch weniger für Aspekte kollektiver Erinne-
rung ist.

Jaroslav Šonkas Unglück ist, dass sein gu-
ter Beitrag zur tschechischen Erinnerungspo-
litik im Hinblick auf die kommunistische Dik-
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tatur am Ende des Buches steht. Zwar erfährt
man viel Erhellendes zum Fall, theoretisch
und methodisch ist aber schon alles gesagt.
So ist natürlich interessant, dass Vaclav Havel
in seiner Zeit als noch tschechoslowakischer
Präsident eine Öffnung der staatlichen Archi-
ve eben mit Blick auf die Stabilität des Landes
ablehnte. Dies ist aber letztlich nur eine Varia-
tion des bereits Diskutierten. Hier zeigt sich
meiner Ansicht nach ein generelles Problem
der Forschung zur Aufarbeitung oder Bear-
beitung von Aspekten negativer Geschichte:
Theoretisch gibt es nicht mehr allzu viel dazu
zu lernen. Es ist wie in der empirischen Sozi-
alforschung, irgendwann hat man genug Ma-
terial um zentrale Fragen zu beantworten.

Ärgerlich, dass muss noch angemerkt wer-
den, ist das Fehlen einer Bibliographie, die die
Lesenden dazu verdammt, in den Fußnoten
suchend hin und her zu blättern. Das jedoch
schmälert den sehr erfreulichen Gesamtein-
druck allerdings nur marginal.
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